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Vorwort zur 2. Auflage

Die erste Auflage dieses Buches ist seit vielen Jahren vergriffen. Für die zwei-
te Auflage habe ich die ersten drei Teile durchgesehen, ergänzt und um einige 
Abschnitte erweitert. Anstelle des 2001 angekündigten zweiten Bandes ist ein 
vierter Teil neu hinzugekommen, der die juristische Methodenlehre von 1850 bis 
1933 behandelt, also vor allem das Kaiserreich und die Weimarer Republik. Da 
die Methodendiskussion nach 1945 an die Weimarer Republik und nicht an die 
nationalsozialistische Diktatur anknüpft, führt das Werk nun unmittelbar an die 
moderne juristische Methodenlehre heran.

Der Grundgedanke, den ich auf breiter Grundlage auszuführen versuche, ist 
auch in der vorliegenden Auflage derselbe geblieben: Die Entwicklung der juri-
stischen Methodenlehre steht in engstem Zusammenhang mit der Entwicklung 
des Rechtsbegriffs und läßt sich ohne sie nicht verstehen. Rechtsquellen- und 
Methodenlehre gehören zusammen und beleuchten sich gegenseitig. Von diesem 
Ausgangspunkt her sind, wie ich meine, auch gerade die scheinbar zersplitterten 
und widersprüchlichen Methodentheorien des späten 19. und frühen 20. Jahrhun-
derts leichter in eine Ordnung zu bringen.

Zu danken habe ich der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Land Ba-
den-Württemberg für zwei Forschungssemester 2004/05, in denen ich das Material 
sammeln und mit der Niederschrift beginnen konnte.  Dem Verlag C. H. Beck, 
insbesondere Herrn Hans-Dieter Burneleit, bin ich dankbar für das wiederum 
sehr schöne Erscheinungsbild des Buches und die gute Zusammenarbeit.

Ich widme dieses Buch meiner Frau, ohne die es – wie so vieles andere – nicht 
oder nicht so entstanden wäre. 

Tübingen, 31. Oktober 2011� Jan Schröder

Vorwort zur 2. Auflage
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vorwort zur 1. auflage

Ob man die Jurisprudenz als Wissenschaft bezeichnen kann, ist bekanntlich selbst 
unter Juristen umstritten. Die Antwort hängt vom Gegenstand und von der Me-
thode der Rechtswissenschaft ab. Mit der Methode beschäftigt sich die juristische 
Methodenlehre im engeren Sinne, mit dem Gegenstand die Rechtsquellenlehre. 
Das vorliegende Buch möchte die große Tradition der neuzeitlichen Rechtsquel-
len- und Methodenlehre (oder auch einfach der Methodenlehre im weiteren Sinne) 
bewußt machen, die in der Begründung der positiven Rechtswissenschaft durch 
die Juristen des frühen 19. Jahrhunderts gipfelt. Damit ist das Buch vor allem ein 
historischer Beitrag zum Nachdenken über den Gegenstand und über das Ver-
fahren der Rechtswissenschaft. Es kann aber, wie ich meine, auch der modernen 
Rechtstheorie von Nutzen sein. Die meisten methodischen Figuren der Gegenwart 
haben eine lange Vorgeschichte. Nur haben sich im Laufe der Jahrhunderte oft ihre 
Funktion und ihr Kontext gewandelt, und viele moderne Probleme erscheinen in 
einem anderen Licht, wenn man solche Veränderungen und ihre Gründe kennt.

„Recht als Wissenschaft“ ist die erste umfassendere Darstellung der Geschichte 
der Rechtsquellen- und Methodenlehre in der frühen Neuzeit. Mangels aus-
reichender rechtshistorischer Vorarbeiten ist das Buch fast durchweg aus den 
Quellen, d.h. aus der theoretischen Rechtsliteratur des 16. bis 18. und frühen 
19. Jahrhunderts geschrieben. Das erklärt auch seine langwierige Entstehung. Der 
Plan entstand in der Mitte der 1980er Jahre, mit der Niederschrift habe ich 1997 
begonnen. Der größte Teil des Manuskripts ist während zweier Forschungsseme-
ster entstanden, die mir die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Wintersemester 
1999/2000 und das Land Baden-Württemberg im Sommersemester 2000 gewährt 
haben. Für den mir dadurch gegebenen Freiraum bin ich den beiden Institutionen 
sehr dankbar, wie auch Herrn Kollegen Ulrich Falk dafür, daß er mich im Win-
tersemester 1999/2000 in Tübingen vertreten hat. Durch die Großzügigkeit von 
Claes Peterson konnte ich den vorliegenden Band im Frühsommer 2000 als Gast 
in der wunderbaren Villa des „Rättsgenetiska Institutet“ in Stockholm-Djursholm 
abschließen; dafür danke ich dem Freund ganz besonders herzlich.

Zu danken habe ich auch Frau Heidi Jung für die geduldige und sorgfältige 
Betreuung des Manuskripts, den Herren cand. iur. Stefan Renner und Markus 
Schneider für die Anfertigung des Personenregisters und dem Verlag C. H. Beck, 
namentlich Herrn Hans-Dieter Burneleit, für die verständnisvolle Zusammenar-
beit und für die schöne Ausstattung des Buches. In einem zweiten Band, der in 
einigen Jahren folgen soll, möchte ich die Entwicklung der juristischen Metho-
denlehre bis zur Gegenwart darstellen.

Tübingen, den 1. Mai 2001� Jan Schröder

Vorwort zur 1. Auflage
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